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An die 
BUNDjugend-Mitgliederversammlung 
am 1.12.2013 in Sindelfingen 
 
 

Stuttgart, den 17.11.2013 
 
Antrag auf Satzungsänderung zur Altersanhebung der BUND-Vertretung 
 
Die Mitgliederversammlung möge folgende Satzungsänderung zur Anhebung des Alters 
des*der Vertreter*in im BUND-Landesvorstand beschließen: 
 
§ 7 (6) Aufgaben: Die Mitgliederversammlung  
… 
m) wählt eine*n volljährige*n Vertreter*in im Landesvorstand des BUND-LV. Der*Die 

Vertreter*in muss in Kontakt mit dem Landesjugendvorstand stehen, und auf Wunsch 
des Landesjugendvorstandes an dessen Sitzungen teilnehmen. Er*Sie muss zum Zeit-
punkt der Wahl Mitglied des BUND-LV sein und darf das 26. 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Die Amtsperiode beträgt zwei Jahre. Weitere Bestimmungen 
siehe q). 

 
Begründung 
Eine gute Vertretung im BUND-Landesvorstand ist für die BUNDjugend sehr wichtig. Es ist 
jedoch immer wieder schwierig dafür geeignete Kandidat*innen zu finden. Sinnvollerweise 
wird diese Aufgabe von (ehemaligen) Landesjugendsprecher*innen ausgefüllt: Der Sinn 
der Anbindung an den Landesjugendvorstand ergibt sich aus der Sache. In der Vergan-
genheit hat sich aber gezeigt, dass es schon terminlich nicht einfach ist, sowohl dem 
BUND-Landesvorstand als auch dem Landesjugendvorstand anzugehören. Deswegen 
eignen sich ehemalige Landesjugendsprecher*innen besonders für dieses Amt: Sie ken-
nen die BUNDjugend gut genug aber sind nicht mehr so stark eingebunden wie als akti-
ve*r Landesjugendsprecher*in. 
 
Ganz in diesem Sinn erscheint es logisch, die Altersregelung in der Satzung so zu ändern, 
dass an die Zeit als Landesjugendsprecher*in anschließend (zuletzt wählbar vor Vollen-
dung des 26. Lebensjahres) noch zwei Amtsperiode im BUND-Vorstand möglich sind. 
 
Die Änderung der Volljährigkeit ist in der Sache keine Änderung, da dies schon immer so 
durch § 6 (1) 4. der Satzung des BUND-Landesverbandes vorgeschrieben ist. Es stand 
bisher nur nicht in der BUNDjugend-Satzung und führte so manchmal zu Verwirrung. 
 
Weitere Erläuterungen folgen bei Bedarf mündlich. 


